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Technische 
Regeln für 

Arbeitsstätten 

Raumabmessungen und Bewegungs-
flächen 

ASR A1.2 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Ar-

beitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkennt-

nisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt ge-

macht.  

Diese ASR A1.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen 

der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der 

Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der 

Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit min-

destens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftig-

ten erreichen.  
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1 Zielstellung 

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Raumabmessungen von 

Arbeitsräumen und Bewegungsflächen in § 3a Absatz 1 der Arbeitsstättenverordnung 

sowie insbesondere in den Punkten 1.2 und 3.1 des Anhanges der Arbeitsstättenver-

ordnung. 

2 Anwendungsbereich 

(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsräu-

men. 

(2) Die Abmessungen aller weiteren Räume, wie Sanitärräume (ASR A4.1), Pausen- 

und Bereitschaftsräume (ASR A4.2), Erste-Hilfe-Räume (ASR A4.3) und Unterkünfte 

(ASR A4.4) richten sich gemäß Punkt 1.2 Absatz 2 des Anhangs der Arbeitsstätten-

verordnung nach der Art ihrer Nutzung. 

Hinweis: 

Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung werden zu einem späteren 

Zeitpunkt als Anhang in die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ 

eingefügt. 

Hinweis: 

Für die barrierefreie Gestaltung der Raumabmessungen und Bewegungsflächen gilt die 

ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A1.2: Ergänzende 

Anforderungen zur ASR A1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“. 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Bewegungsflächen sind zusammenhängende unverstellte Bodenflächen am 

Arbeitsplatz, die mindestens erforderlich sind, um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit 

wechselnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu ermöglichen. 

3.2 Bewegungsfreiraum ist der zusammenhängende unverstellte Raum am 

Arbeitsplatz, der mindestens erforderlich ist, um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit 

wechselnde Arbeitshaltungen sowie Ausgleichsbewegungen zu ermöglichen. 

3.3 Gänge zu den Arbeitsplätzen sind Verkehrswege, die dem ungehinderten 

Zutritt zu den persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen dienen (siehe ASR A1.8 

„Verkehrswege“).  
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7 Luftraum 

(1) Arbeitsräume sind so einzurichten, dass der freie, durch das Volumen von Ein-

bauten nicht verringerte Luftraum für jeden ständig anwesenden Beschäftigten mindes-

tens  

- 12 m3 bei überwiegend sitzender Tätigkeit,  

- 15 m3 bei überwiegend nichtsitzender Tätigkeit und 

- 18 m3 bei schwerer körperlicher Arbeit 

beträgt. 

(2) Wenn sich in Arbeitsräumen neben den ständig anwesenden Beschäftigten auch 

andere Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, ist für jede zusätzliche Person ein 

Mindestluftraum von 10 m3 vorzusehen. Dies gilt nicht für Verkaufsräume, Schank- und 

Speiseräume in Gaststätten, Schulungs- und Besprechungsräume sowie für Unter-

richtsräume in Schulen. 

Ausgewählte Literaturhinweise 

Informationen der Unfallversicherungsträger  

- BGI 532 Teil 1  Sitz-Kassenarbeitsplätze 

- BGI 532 Teil 2  Steh-Kassenarbeitsplätze  

- BGI 5050  Büroraumplanung, Hilfen für das systematische Planen und 
Gestalten von Büros  

- BGI/GUV-I 8681-1  Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Gesichts-
punkten des Arbeitsschutzes 

- BGI 650  Bildschirm- und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die Gestal-
tung  

Veröffentlichungen des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI-Veröffentlichungen) 

- LV 20 Handlungsanleitung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
an Kassenarbeitsplätzen 

- LV 50  Bewegungsergonomische Gestaltung von andauernder 
Steharbeit 
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Weitere Literaturstellen 

 
Handlungshilfen: 

- INFO-MAP: Büroräume planen (VBG)  

- Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 106: Die systemische Beurteilung von 
Bildschirmarbeit (BAuA) 

- Quartbroschüre: Qualifizierung, Q 6 Büroraumtypen und Ergonomieprobleme. 
Humanisierung in Büro und Verwaltung (BAuA) 

 

Informationen der Unfallversicherungsträger 

- DGUV Information 208-002 Sitz-Kassenarbeitsplätze 10/2015 

- DGUV Information 208-003 Steh-Kassenarbeitsplätze 03/2014 aktualisiert 
05/2015 

- DGUV Information 215-441 Büroraumplanung, Hilfen für das systematische Pla-
nen und Gestalten von Büros 09/2016 

- DGUV Information 207-017 Neu- und Umbauplanung im Krankenhaus unter Ge-
sichtspunkten des Arbeitsschutzes 09/2011 

- DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze, Leitfaden für die 
Gestaltung 09/2015 

Veröffentlichungen des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI-Veröffentlichungen) 

- LV 20  Handlungsanleitung zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Kassenar-
beitsplätzen, Oktober 1999 

- LV 50 Bewegungsergonomische Gestaltung von andauernder Steharbeit, März 
2009  

Weitere Literaturstellen 
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- INFO-MAP: Büroräume planen (VBG), Juni 2009 

- Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse Nr. 106: Die systemische Beurteilung von 
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- Quartbroschüre: Qualifizierung, Q 6 Büroraumtypen und Ergonomieprobleme. 
Humanisierung in Büro und Verwaltung (BAuA) 1. Auflage. Dortmund: 2001 (ver-
griffen) 

 


